
GESCHÄFTSORDNUNG DES DTB E.V.

A Für das Präsidium

§ 1

1. Das Präsidium führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung durch. Die Mitglie-
der des Präsidiums sind gegenüber der Mitgliederversammlung ergebnis- und res-
sortverantwortlich.

2. Das Präsidium beschließt innerhalb des von der Mitgliederversammlung vorgegebe-
nen Rahmens die Richtlinien des Handelns des DTB e.V. sowie die Planung für die
einzelnen Ressorts.

3. Die einzelnen Ressortverantwortlichen des Präsidiums erarbeiten nach diesen
Richtlinien zusammen mit den zugeordneten hauptamtlichen Mitarbeitern die Jah-
resdetailplanung.

4. Das Präsidium fasst die einzelnen Detailpläne zur Jahresplanung zusammen und
legt sie dem Bundesausschuss in seiner Eigenschaft als Kontrollorgan vor.

5. Das Präsidium beschließt die Änderungen der DTB-Anti-Dopingordnung gemäß 
§ 32 der Satzung.

§ 2

1. Das Präsidium beschließt über die Einstellung und Entlassung der leitenden Ange-
stellten sowie über den Personalkostenrahmen.

2. Es genehmigt auf Vorschlag der jeweiligen Ressortverantwortlichen Personaleinstel-
lungen und -entlassungen innerhalb des vorgegebenen Personalkostenrahmens.

§ 3

1. Jedes Präsidiumsmitglied kann den Präsidenten um die Einberufung einer Präsidi-
umssitzung ersuchen; dieser hat der Bitte unverzüglich nachzukommen.

2. Das Präsidium fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.

3. Sitz und Stimme im Präsidium haben nur die Mitglieder des Präsidiums gemäß 
§ 22 Ziffer 1 der Satzung.

§ 4

Jedes Präsidiumsmitglied koordiniert und verantwortet die Tätigkeit der Referenten, der
Ausschüsse, der Arbeitsgruppen und der Kommissionen in seinem Zuständigkeitsbe-
reich.

§ 5

Der Präsident und die Vizepräsidenten haben die Möglichkeit, in begründeten Fällen
projektbezogene, zeitlich begrenzte Arbeitsgruppen in ihrem Zuständigkeitsbereich zu
bilden. Die Zusammensetzung und die Dauer dieser Arbeitsgruppen wird durch das
jeweils ressortverantwortliche Präsidiumsmitglied festgelegt.
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B Für den Präsidenten und Leiter des Ressorts I

§ 1

Der Präsident führt unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
die Beschlussfassung des Präsidiums über die grundsätzlichen, den DTB betreffenden
Fragen sowie die hierfür in Betracht kommenden Schwerpunkte und Richtlinien der
Tätigkeit des DTB herbei. Er ist für die ordnungsgemäße und satzungsgerechte Leitung
des DTB sowie für die Koordinierung der Tätigkeit der einzelnen Präsidiumsmitglieder
verantwortlich.

§ 2

Der Präsident beruft im Rahmen der Bestimmungen der Satzung und der Geschäfts-
ordnung des DTB die Mitgliederversammlung und Präsidiumssitzungen ein und
bestimmt die Tagesordnung. Er hat Anträge rechtzeitig den tagenden Gremien bekannt-
zugeben.

§ 3

Der Präsident führt den Vorsitz in der Mitgliederversammlung und den Präsidiumssit-
zungen. Er veranlasst die Führung von Protokollen, die er zu unterzeichnen hat. Die
Mitglieder des Bundesausschusses erhalten die Protokolle der Sitzungen des Präsidi-
ums, soweit zwingende Gründe einer Weitergabe nicht entgegenstehen.
Er beruft nach Bedarf Arbeitstagungen des Präsidiums mit den Vorsitzenden der
stimmberechtigten Mitgliedsverbände ein.

§ 4

Der Präsident ist Dienstvorgesetzter aller Arbeitnehmer des DTB. Er ist berechtigt, die
disziplinarische und fachliche Verantwortung für die hauptamtlichen Mitarbeiter an ein-
zelne Ressortleiter (Vizepräsidenten) für die deren Ressort zugeordneten hauptamtli-
chen Mitarbeiter des DTB sowie an den Verbandsdirektor oder den Sportdirektor zu
übertragen.

§ 5

Der Präsident ist berechtigt, ihm geeignet erscheinende Persönlichkeiten zu Präsidi-
umssitzungen hinzuzuziehen.

§ 6

Der Präsident lenkt und verantwortet in seiner Funktion als Leiter des Ressorts I die Tätig-
keit der leitenden Angestellten. Er ist in Abstimmung mit dem Vizepräsidenten und Leiter
des Ressorts III verantwortlich für das internationale Profitennis im Bereich des DTB.

§ 7

Der Präsident ist berechtigt, an allen Sitzungen der in den §§ 25 und 26 der Satzung auf-
geführten Ausschüsse und Kommissionen teilzunehmen. Ausgenommen hiervon sind die
Sitzungen des Disziplinarausschusses sowie des DTB-Sportgerichts. Das Recht des Bun-
desausschusses gemäß § 27 Ziffer 3 der Satzung bleibt hiervon unberührt.

§ 8

Der Präsident und Leiter des Ressorts I ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, die
Information nach innen und außen sowie für die Darstellung des DTB in gesellschafts-
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politischen Angelegenheiten. Er koordiniert, kontrolliert und verantwortet die Tätigkeit
des Leiters der Pressestelle.

§ 9

Dem Präsidenten ist die Kommission für Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet.

§ 10

Die Kommission für Öffentlichkeitsarbeit besteht aus
a) dem Präsidenten als Vorsitzenden,
b) je einem Vertreter der Mitgliedsverbände.

C Für die Vizepräsidenten

§ 1

Die Vizepräsidenten vertreten den Präsidenten im Falle seiner Verhinderung. Der
danach als Vertreter des Präsidenten amtierende Vizepräsident trifft und verantwortet
die Entscheidungen nach Teil B dieser Geschäftsordnung.

§ 2

Das Präsidium kann die Vizepräsidenten auf Dauer oder zeitlich begrenzt über deren
Ressortverantwortung hinaus mit zusätzlichen Aufgaben betrauen.

§ 3

Die Vizepräsidenten sind berechtigt, an allen Sitzungen der in den §§ 25 und 26 der
Satzung aufgeführten Ausschüsse und Kommissionen teilzunehmen. Ausgenommen
hiervon sind die Sitzungen des Disziplinarausschusses sowie des DTB-Sportgerichts.
Das Recht des Bundesausschusses gemäß § 27 Ziffer 3 der Satzung bleibt hiervon
unberührt.

D Für den Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts II

(Haushalt und Finanzen)

§ 1

Der Vizepräsident und Leiter des Ressorts II verwaltet das Vermögen des Bundes ein-
schließlich der Beteiligungen des DTB.

§ 2

Der Vizepräsident und Leiter des Ressorts II ist verantwortlich für die finanziellen Ange-
legenheiten; er zieht Beiträge, Umlagen und Gebühren termingerecht und Strafen
unverzüglich ein.

§ 3

Der Vizepräsident und Leiter des Ressorts II vertritt die finanziellen Interessen des DTB
e.V., insbesondere bezüglich der Beteiligungen, schließt im Rahmen der Vermögensver-
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waltung Verträge ab und überwacht deren Erfüllung. Er hat bei den zuständigen Stel-
len Zuschüsse für sportliche Vorhaben oder Personalkosten des DTB zu beantragen,
soweit sie für die Sportförderung zur Verfügung stehen.

§ 4

Der Vizepräsident und Leiter des Ressorts II erstellt rechtzeitig vor der ordentlichen Mit-
gliederversammlung die Jahresrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr und den
Haushaltsplan für das kommende Geschäftsjahr und leitet diese den Mitgliedern unver-
züglich zu. Der Vizepräsident und Leiter des Ressorts II berichtet dem Bundesausschuss
und der Mitgliederversammlung über die aktuelle finanzielle Lage des DTB.

§ 5

Der Vizepräsident und Leiter des Ressorts II ist für die Einhaltung des Etats verantwort-
lich. Er kontrolliert im Hinblick darauf die einzelnen Ressortverantwortlichen im Präsidi-
um. Begründete Anträge auf Etatüberschreitung bedürfen der Zustimmung des Präsi-
diums und sind zu protokollieren.

§ 6

Der Vizepräsident und Leiter des Ressorts II ist darüber hinaus für die Koordination in
Finanz- und Steuerfragen, auch zwischen dem DTB und seinen Mitgliedsverbänden,
zuständig.

§ 7

Dem Vizepräsidenten sind der Ausschuss für Haushalts- und Finanzfragen und die
Kommission der Verbandsschatzmeister zugeordnet.
1. Der Ausschuss für Haushalts- und Finanzfragen besteht aus

a) dem Vizepräsidenten als Vorsitzenden,
b) drei Verbandsschatzmeistern, die nicht Kassenprüfer sein dürfen und die von der

Kommission der Verbandsschatzmeister für drei Jahre gewählt werden.
2. Er berät den Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts II bei der Wahrnehmung sei-

ner Aufgaben auch bezüglich der Beteiligungen.

§ 8

1. Die Kommission der Verbandsschatzmeister besteht aus
a) dem Vizepräsidenten als Vorsitzenden,
b) je einem Vertreter der Mitgliedsverbände.

2. Die Kommission der Verbandsschatzmeister wählt drei Mitglieder für den Ausschuss
für Haushalts- und Finanzfragen auf Vorschlag des Vizepräsidenten.

§ 9

1. Der Vizepräsident und Leiter des Ressorts II hat den Kassenprüfern rechtzeitig vor
der ordentlichen Mitgliederversammlung den Kassenbericht zuzuleiten. Diese
haben den Bericht einschließlich sämtlicher Unterlagen, in die ihnen Einsicht zu
gewähren ist, auf ihre sachliche und rechnerische Richtigkeit zu überprüfen.

2. Die Kassenprüfer haben das Recht, im Rahmen der Kassenprüfung auch das Rech-
nungswesen der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe uneingeschränkt einzusehen.
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3. Darüber hinaus sind die Kassenprüfer verpflichtet, dem Bundesausschuss über
Besonderheiten bei der Verwendung der einzelnen Etatposten schriftlich zu berich-
ten, Beanstandungen vorzutragen und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten.

§ 10

Die Kommission der Verbandsschatzmeister schlägt dem Bundesausschuss die Kas-
senprüfer vor.

E Für den Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts III

(Sport)

§ 1

Der Vizepräsident und Leiter des Ressorts III ist insbesondere zuständig für den
Bereich Leistungssport, nationale und internationale Mannschaftswettbewerbe ein-
schließlich Davis Cup und Fed Cup, Nationale Meisterschaften und Turniere, die Ver-
bindung zum Deutschen Olympischen Sportbund in sportlichen Fragen (u. a. Kader-
meldungen) sowie zum Deutschen Behindertensportverband und dem Deutschen Roll-
stuhl-Sportverband und den Seniorensport.
Er koordiniert und verantwortet die Tätigkeiten des Sportdirektors, des Referatsleiters
Sport sowie der Bundestrainer in seinem Aufgabenbereich.

§ 2

Dem Vizepräsidenten sind folgende Referenten, Ausschüsse und Kommissionen zuge-
ordnet:
1. Referenten

a) Referent für Mannschaftswettbewerbe und Turniere,
b) Referent für Regelkunde und Schiedsrichterwesen,
c) Seniorenreferent,
d) Referent für Ranglisten,
e) Referent für Rollstuhltennis und Behindertensport.

2. Ausschüsse:
a) Ausschuss für Leistungss port,
b) Ausschuss für Mannschaftswettbewerbe und Turniere,
c) Ausschuss für Bundesligen Herren,
d) Ausschuss für Bundesligen Damen,
e) Ausschuss für Bundesligen Herren 30,
f) Ranglistenausschuss,
g) Ausschuss für Schiedsrichterwesen.
h) Leistungsklassenausschuss.

3. Kommissionen:
a) Kommission der Verbandssportwarte,
b) Kommission für Regelkunde und Schiedsrichterwesen,
c) Kommission für Seniorensport.

§ 3

1. Der Ausschuss für Leistungssport besteht aus
a) dem Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts III als Vorsitzenden,
b) dem Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts IV als stellvertretenden Vorsitzenden,
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c) zwei Verbandssportwarte, die von der Kommission der Verbandssportwarte
gewählt werden,

d) zwei Verbandsjugendwarte, die von der Kommission der Verbandsjugendwarte
gewählt werden,

e) dem Bundestrainer Herren,
f) dem Bundestrainer Damen,
g) dem Sportdirektor.

2. Seine Aufgaben und Zuständigkeiten ergeben sich aus dem DTB-Leistungssport-
konzept.

§ 4

1. Der Ausschuss für Mannschaftswettbewerbe und Turniere besteht aus:
a) dem Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts III als Vorsitzenden,
b) dem Referenten für Mannschaftswettbewerbe und Turniere als stellvertretenden

Vorsitzenden,
c) zwei Verbandssportwarten, die von der Kommission der Verbandssportwarte

gewählt werden,
d) einer Spielersprecherin Damen, die von den Teilnehmern der Nationalen Deut-

schen Meisterschaften, ersatzweise den der Großen Poensgen-Spiele, für drei
Jahre gewählt wird,

e) einem Spielersprecher Herren, der von den Teilnehmern der Nationalen Deut-
schen Meisterschaften, ersatzweise den der Großen Meden-Spiele, für drei
Jahre gewählt wird,

f) dem Sportdirektor.
2. Dem Ausschuss für Mannschaftswettbewerbe und Turniere obliegt die Koordination

des nationalen Tennis, insbesondere der nationalen Mannschaftswettbewerbe und
Turniere. Er beschließt über Änderungen des Verhaltenskodexes des DTB.

§ 4a

1. Der Ausschuss für Mannschaftswettbewerbe und Turniere ist darüber hinaus
Rechtsmittelinstanz in den in der Wettspiel-, Turnier- und der Ranglistenordnung
näher bezeichneten Fällen.
Dem Ausschuss für Mannschaftswettbewerbe und Turniere als Rechtsmittelinstanz
gehören an:
a) der Vizepräsident und Leiter des Ressorts III als Vorsitzender oder – falls dieser

verhindert ist –
b) der Referent für Satzungsfragen als stellvertretender Vorsitzender,
c) einer der unter § 4 Ziffer 1. c) genannten Verbandssportwarte,
d) die Spielersprecherin unter § 4 Ziffer 1 d) oder
e) der Spielersprecher unter § 4 Ziffer 1 e).

2. Über die Ablehnung eines Mitglieds nach Ziffer 1 wegen Befangenheit entscheidet
der Vorsitzende. Im Falle der Verhinderung bzw. Befangenheit tritt an Stelle des Vor-
sitzenden der stellvertretende Vorsitzende.

3. Entscheidungen werden gemäß § 57 Ziffer 2 der Wettspielordnung in der Regel im
schriftlichen Verfahren getroffen.

§ 5

1. Der Ausschuss für Bundesligen Herren besteht aus
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a) zwei vom Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts III benannten Vertreter,
b) drei Vertretern der Vereine der 1. Bundesliga Herren,
c) dem Sportdirektor
d) dem Sprecher der Vereine der 2. Bundesliga Herren
e) weitere Vertreter (Spielleiter Bundesligen Herren, Pressesprecher der Bundes-

liga Herren, etc.) können hinzugezogen werden.
2. Die Mitglieder nach a) bis c) besitzen das Stimmrecht und wählen aus ihrer Mitte

einen Vorsitzenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzen-
den.

3. Das Mitglied nach d) sowie die weiteren Vertreter nach e) haben kein Stimmrecht.
4. Seine Aufgaben ergeben sich aus dem Bundesligastatut im Rahmen der Wettspiel-

ordnung. Zudem verabschiedet und kontrolliert der Ausschuss die Standards für die
1. Bundesliga Herren. Er bestimmt den Spielleiter für die Bundesligen Herren.

§ 5 a

1. Der Ausschuss für Bundesligen Damen besteht aus
a) zwei vom Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts III benannten Vertreter,
b) dem Sportdirektor
c) dem Sprecher der Vereine der Bundesligen Damen
d) Spielleiter Bundesligen Damen.

2. Die Mitglieder nach a) bis d) besitzen das Stimmrecht und wählen aus ihrer Mitte
einen Vorsitzenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzen-
den.

3. Seine Aufgaben ergeben sich aus dem Bundesligastatut im Rahmen der Wettspiel-
ordnung. Er bestimmt den Spielleiter für die Bundesligen Damen.

§ 5 b

1. Der Ausschuss für Bundesligen Herren 30 besteht aus
a) zwei vom Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts III benannten Vertreter,
b) dem Sportdirektor
c) dem Sprecher der Vereine der Bundesligen Herren 30
d) Spielleiter Bundesligen Herren 30, 

2. Die Mitglieder nach a) bis d) besitzen das Stimmrecht und wählen aus ihrer Mitte
einen Vorsitzenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzen-
den.

3. Seine Aufgaben ergeben sich aus dem Bundesligastatut im Rahmen der Wettspiel-
ordnung. Er bestimmt den Spielleiter für die Bundesligen Herren 30.

§ 6

1. Der Ranglistenausschuss besteht aus
a) dem Referenten für Ranglisten als Vorsitzendem,
b) einem Verbandssportwart, der von der Kommission der Verbandssportwarte

gewählt wird,
c) einem Verbandsjugendwart, der von der Kommission der Verbandsjugendwarte

gewählt wird,
d) einem Vertreter der Kommission für Seniorensport, der von der Kommission für

Seniorensport gewählt wird,
e) dem für die Ranglistenerstellung zuständigen hauptamtlichen Mitarbeiter sowie
f) Beratern ohne Stimmrecht.
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2. Die Aufgaben des Ranglistenausschusses ergeben sich aus § 3 Ziffer 2 der Rang-
listenordnung des DTB.

3. Der Ranglistenausschuss benennt einen Vertreter als Mitglied im Leistungsklassen-
ausschuss für drei Jahre.

§ 7

1. Der Ausschuss für Schiedsrichterwesen besteht aus
a) dem Referenten für Regelkunde und Schiedsrichterwesen als Vorsitzenden,
b) einem Verbandssportwart, der von der Kommission der Verbandssportwarte

gemäß § 8 Ziffer 2 e) gewählt wird,
c) einem aus der Kommission für Regelkunde und Schiedsrichterwesen gewählten

Mitglied;
d) zwei Vertretern der International Officials, die von der DTSV benannt werden.

2. Der Ausschuss ist insbesondere zuständig für die Gesamtkoordination des Schieds-
richterwesens im DTB, für die Ausbildungsordnung der Schiedsrichter- und Ober-
schiedsrichterausbildung sowie für die Einteilung der Oberschiedsrichter und
Schiedsrichter im Zuständigkeitsbereich des DTB.

§ 7a

1. Der Leistungsklassenausschuss besteht aus
a) dem Referenten für Mannschaftswettbewerbe und Turniere,
b) je einem Mitglied aus der Kommission der Verbandssportwarte, der Verbands-

jugendwarte und für Seniorensport, die von den jeweiligen Kommission für drei
Jahre gewählt werden,

c) einem Mitglied aus dem Ranglistenausschuss,
d) dem hauptamtlichen DTB-Koordinator ohne Stimmrecht.

2. Die Mitglieder nach a) bis c) wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden für drei
Jahre. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

3. Seine Aufgaben ergeben sich aus der Leistungsklassenordnung.

§ 8

1. Die Kommission der Verbandssportwarte besteht aus
a) dem Vizepräsidenten als Vorsitzendem,
b) je einem Vertreter der Mitgliedsverbände.

Darüber hinaus können an den Sitzungen der Kommission der Verbandssport-
warte die unter § 2, Ziffer 1 genannten Referenten, der Sportdirektor, der Refe-
ratsleiter Sport sowie bei Bedarf weitere Teilnehmer teilnehmen.

2. Die Kommission der Verbandssportwarte wählt
a) zwei Verbandssportwarte als Mitglieder im Ausschuss für Mannschaftswettbe-

werbe und Turniere,
b) einen Verbandssportwart als Mitglied im Ranglistenausschuss,
c) zwei Verbandssportwarte als Mitglieder im Ausschuss für Leistungssport,
d) einen Verbandssportwart als Mitglied in der Kommission für Seniorensport,
e) einen Verbandssportwart als Mitglied im Ausschuss für Schiedsrichterwesen, gleichzei-

tig als Mitglied in der Kommission für Regelkunde und Schiedsrichterwesen.
f) einen Verbandssportwart als Mitglied im Leistungsklassenausschuss.

3. Die Kommission der Verbandssportwarte beschließt auf Vorschlag des Ausschusses
für Mannschaftswettbewerbe und Turniere die Termine der Turniere und Mann-
schaftswettbewerbe (Turnierkalender).
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§ 9

1. Die Kommission für Regelkunde und Schiedsrichterwesen besteht aus
a) dem Referenten für Regelkunde und Schiedsrichterwesen als Vorsitzenden,
b) je einem Vertreter der Mitgliedsverbände,
c) einem Verbandssportwart, der von der Kommission der Verbandssportwarte

gewählt wird.
2. Die Kommission für Regelkunde und Schiedsrichterwesen wählt ein Mitglied aus der

Kommission für Regelkunde und Schiedsrichterwesen als Mitglied im Ausschuss für
Schiedsrichterwesen.

§ 10

1. Die Kommission für Seniorensport besteht aus
a) dem Referenten für Seniorensport als Vorsitzenden,
b) je einem Vertreter der Mitgliedsverbände,
c) einer Spielersprecherin, die von den Teilnehmerinnen der Nationalen Deutschen

Meisterschaften ab Damen 30 für drei Jahre gewählt wird,
d) einem Spielersprecher, der von den Teilnehmern der Nationalen Deutschen 

Meisterschaften ab Herren 30 für drei Jahre gewählt wird
e) einem Verbandssportwart, der von der Kommission der Verbandssportwarte für

drei Jahre gewählt wird.
2. Die Kommission für Seniorensport ist zuständig für alle Altersklassen ab Damen 30

und Herren 30.
3. Die Kommission für Seniorensport wählt einen Vertreter als Mitglied im Ranglisten-

ausschuss, der nicht nicht Mitglied der Kommission für Seniorensport sein muss,
sowie einen Vertreter für den Leistungsklassenausschuss.

4. Die Wahlen der Spielersprecher werden vom Vorsitzenden der Kommission für
Seniorensport durchgeführt.

F Für den Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts IV

(Jugendsport)

§ 1

Der Vizepräsident und Leiter des Ressorts IV ist zuständig für nationales und interna-
tionales Jugendtennis. Er koordiniert, kontrolliert und verantwortet die Tätigkeiten des
Sportdirektors sowie der Bundestrainer in seinem Bereich.

§ 2

Dem Vizepräsidenten ist folgender Referent, Ausschuss und folgende Kommission
zugeordnet:

1. Referent für Jüngstentennis
2. Ausschuss für Jugendsport
3. Kommission der Verbandsjugendwarte

§ 3

1. Der Ausschuss für Jugendsport besteht aus
a) dem Vizepräsidenten als Vorsitzenden,
b) der Jugendleiterin/ dem Jugendleiter,
c) dem Jugendsportarzt,
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d) dem Referenten für Jüngstentennis,
e) drei Verbandsjugendwarten, gewählt von der Kommission der Verbandsjugendwarte,
f) dem Sportdirektor.

2. Der Ausschuss für Jugendsport koordiniert insbesondere die verschiedenen Aufga-
ben des Ressorts IV.

3. Zu den Sitzungen des Ausschusses für Jugendsport werden bei Bedarf der /die Ver-
treter des DTB in den Jugendgremien der International Tennis Federation und Ten-
nis Europe sowie die Bundestrainer und weitere hauptamtliche Mitarbeiter des DTB
hinzugezogen.

§ 4

1. Die Kommission der Verbandsjugendwarte besteht aus
a) dem Vizepräsidenten als Vorsitzenden,
b) je einem Vertreter der Mitgliedsverbände,
c) einer Jugendsprecherin,
d) einem Jugendsprecher.

Darüber hinaus nehmen an der Sitzung der Kommission der Verbandsjugend-
warte die Mitglieder des Ausschusses für Jugendsport teil.

2. Die Kommission der Verbandsjugendwarte wählt
a) den Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts IV (Bundesjugendwart),
b) den Referenten für Jüngstentennis.

Die Wahlen nach Ziffer 2. a) und b) bedürfen der Bestätigung der Mitgliederver-
sammlung des DTB (näheres regelt § 22 Ziffer 4 der Satzung, der auf die Wahl
des Referenten entsprechende Anwendung findet).

3. Darüber hinaus wählt die Kommission der Verbandsjugendwarte auf Vorschlag des
Vizepräsidenten
a) die Jugendleiterin/ den Jugendleiter,
b) den Jugendsportarzt,
c) drei Verbandsjugendwarte als Mitglieder des Ausschusses für Jugendsport,
d) zwei Verbandsjugendwarte als Mitglied des Ausschusses für Leistungssport,
e) einen Verbandsjugendwart als Mitglied im Ranglistenausschuss,
f) einen Verbandsjugendwart als Mitglied im Leistungsklassenausschuss.

4. Die Kommission der Verbandsjugendwarte
a) legt die Paarungen und die ausrichtenden Mitgliedsverbände für die Großen

Henner-Henkel- und Cilly-Aussem-Spiele fest,
b) beschließt auf Vorschlag des Ausschusses für Jugendsport die Termine der Tur-

niere und der Mannschaftswettbewerbe (DTB-Jugend-Turnierkalender),
c) benennt auf Vorschlag des Vizepräsidenten den D/C-Kader.

§ 5

Soweit in diesem Abschnitt für den Bereich Jugendsport keine näheren Regelungen
getroffen sind, gilt die Jugendordnung.

G Für den Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts V

(Ausbildung und Entwicklung)

§ 1

1. Der Vizepräsident und Leiter des Ressorts V ist zuständig für die Ausbildung (Trai-
neraus- und -fortbildung, Weiterbildung von Ehrenamtlichen) sowie für allgemeine
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Fragen der Entwicklung und Popularisierung des Tennissports (sportwissenschaftli-
che Beratung, Schultennis, Breiten- und Freizeitsport und Frauenfragen). Er ist
zuständig für die Verbindung zum DOSB in Ausbildungs- und Entwicklungsfragen.

2. Der Vizepräsident und Leiter des Ressorts V koordiniert, kontrolliert und verantwor-
tet die Tätigkeiten des Referatsleiters Ausbildung und Entwicklung sowie der Bun-
destrainer in seinem Bereich.

§ 2

Dem Vizepräsidenten sind folgende Referenten, Ausschüsse und Kommissionen zuge-
ordnet:
1. Referenten:

a) Referent für Ausbildung und Training,
b) Referent Frauen im DTB,
c) Referent für Sportwissenschaft,
d) Referent für Schultennis,
e) Referent für Breiten- und Freizeitsport.

2. Ausschuss für Ausbildung und Training
3. Kommissionen:

a) Kommission für Lehrwesen,
b) Kommission für Schultennis,
c) Kommission für Breiten- und Freizeitsport.

§ 3

Der Ausschuss für Ausbildung und Training besteht aus
a) dem Referenten für Ausbildung und Training als Vorsitzenden,
b) drei Mitgliedern, die von der Kommission für Lehrwesen gewählt werden sowie
c) dem zuständigen Bundestrainer für Ausbildung und Training.

§ 4

(entfällt)

§ 5

Dem Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts V ist darüber hinaus der Prüfungsaus-
schuss für die A-Trainerausbildung zugeordnet. Dieser ist unabhängig und wird ent-
sprechend den Rahmenrichtlinien gebildet.

§ 6

1. Die Kommission für Lehrwesen besteht aus
a) dem Referenten für Ausbildung und Training als Vorsitzenden,
b) je einem Vertreter der Mitgliedsverbände.

2. Die Kommission für Lehrwesen wählt auf Vorschlag des Vizepräsidenten in Abstim-
mung mit dem Referenten für Ausbildung und Training drei Mitglieder für den Aus-
schuss für Ausbildung und Training.

§ 7

Die Kommission für Schultennis besteht aus
a) dem Referenten für Schultennis als Vorsitzenden,
b) je einem Vertreter der Mitgliedsverbände.
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§ 8

Die Kommission für Breiten- und Freizeitsport besteht aus
a) dem Referenten für Breiten- und Freizeitsport als Vorsitzenden,
b) je einem Vertreter der Mitgliedsverbände.

H Für den Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts VI

(Recht und Struktur)

§ 1

Der Vizepräsident und Leiter des Ressorts VI ist zuständig für Rechtsfragen (Satzung,
Ordnungen, Disziplinarsachen, Sportgerichtsbarkeit), Strukturfragen im DTB und Anti-
Dopingangelegenheiten.

§ 2

Dem Vizepräsidenten sind folgende Referenten und Ausschüsse zugeordnet:
1. Referenten:

a) der Referent für Satzungsfragen,
b) der Referent für Sportmedizin und Anti-Doping.

2. der Disziplinarausschuss (vgl. § 3 dieses Abschnitts)

§ 3

Dem Vizepräsidenten und Leiter des Ressorts VI sind der Disziplinarausschuss sowie
das DTB-Sportgericht fachlich zugeordnet. Beide Gremien sind jedoch unabhängig.
Näheres regeln die Disziplinarordnung sowie die DTB-Sportgerichtsverfahrensord-
nung.

I Allgemeine Bestimmungen für die Abschnitte B-H

§ 1

1. Soweit Wahlen für Ausschüsse vorgesehen sind, erfolgen diese auf Vorschlag des
jeweils ressortverantwortlichen Vizepräsidenten durch die zuständige Kommission.
Die Wahlen erfolgen gemäß den Bestimmungen des § 27, Ziffer 4 der Satzung.

2. Soweit keine Kommission besteht, erfolgen die Wahlen zu den Ausschüssen auf
Vorschlag des jeweils ressortverantwortlichen Vizepräsidenten durch die Mitglieder-
versammlung.

§ 2

Die Mitglieder der Ausschüsse nehmen nach Abstimmung mit dem jeweiligen ressortver-
antwortlichen Präsidiumsmitglied an den Sitzungen der entsprechenden Kommissionen teil.

§ 3

Soweit hauptamtliche Mitarbeiter des DTB den Gremien angehören, haben diese kein
Stimmrecht, sofern in den Ordnungen nichts anderes festgehalten ist.
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J Für den Bundesausschuss

§ 1

Die Sitzungen des Bundesausschusses haben stattzufinden:
a) am Vortage der ordentlichen Mitgliederversammlung,
b) auf Antrag des Präsidiums,
c) auf Antrag von mindestens acht stimmberechtigten Mitgliedern des Bundesaus-

schusses.

§ 2

Zu den am Vortage der ordentlichen Mitgliederversammlung anzuberaumenden Sitzun-
gen des Bundesausschusses sind die Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglieder des DTB
einzuladen.

§ 3

Die Sitzungen werden durch den Sprecher des Bundesausschusses einberufen und zwar
im Falle des § 1 b) und c) spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung. Ter-
min und Ort sowie Anträge und Namen der Antragsteller sind spätestens 10 Tage vor
dem Tag der Sitzung den Mitgliedern des Bundesausschusses, dem Präsidium und in
den Fällen des § 2 den Ehrenpräsidenten und Ehrenmitgliedern mitzuteilen.

§ 4

Nicht auf der Tagesordnung stehende Anträge und Angelegenheiten können nur bei
Zustimmung von zwei Dritteln der Stimmberechtigten zur Beratung und Beschlussfas-
sung gebracht werden.

§ 5

1. Der Sprecher des Bundesausschusses hat den Mitgliedern des Bundesausschusses
das Wort in der Reihenfolge der Anmeldung zu erteilen. Antragsteller erhalten das
erste und das letzte Wort. Der Sprecher des Bundesausschusses hat das Recht, in
besonderen Fällen Ausnahmen von der Reihenfolge zuzulassen und selbst jederzeit
in die Diskussion einzugreifen. Er hat das Recht, das Wort zu entziehen, insbeson-
dere bei Überschreitung einer etwa beschlossenen Redezeit oder sofern nach seiner
Ansicht der Redner das zu behandelnde Thema verlassen hat. Zu einer Bemerkung
zur Geschäftsordnung muss das Wort sofort erteilt werden.

2. Den Mitgliedern des Präsidiums ist auf Wunsch das Wort auch außerhalb der Rei-
henfolge zu erteilen.
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